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BRIDGE 4
4 4

Zuschriften sind an die Redaktion des Blattes zu richten;
sie sollen mit dem Vermerk «Bridge-Ecke» versehen sein.

Bridge-Regeln (Fortsetzung).
Gespielte Karten: Eine Karte gilt als gespielt
a) vom Tisch, wenn sie berührt worden ist;
b) von der Hand, wenn sie mit der Absicht, sie zu spielen,

aus den übrigen Karten herausgezogen wurde, derart,
daß sie von einem der anderen Spieler gesehen werden
konnte.

Ausspiel außer der Reihe: Hat einer der Gegenspieler außer
der Reihe gespielt, so hat der Alleinspieler das Recht, die ge-
spielte Karte als sichtbar gemachte Karte zu erklären oder
dann zu bestimmen, von welcher Farbe die Gegenpartei aus-
spielen muß.

Hat der Alleinspieler von der unrichtigen Hand gespielt
(vom Tisch statt aus der Hand oder umgekehrt), so kann die
Gegenpartei verlangen, daß er die selbe Farbe von der rieh-
tigen Hand spiele.

Anschauen von umgedrehten Stichen. Ein umgedreht aus der
Hand gelegter Stich darf nur dann nochmals angeschaut wer-
den, wenn

a) im Falle'einer Revoke, die richtiggestellt werden soll,
eine irrtümlich gespielte Karte ausgetauscht werden muß;

b) ein Stich eine Karte zuviel enthält;
c) Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Parteien

darüber bestehen, wer den letzten Stich gewonnen hat.
In allen anderen Fällen werden der Gegenpartei 50

Punkte gutgeschrieben.
Nicht fertig gespielte Hände: Legt der Alleinspieler seine

Karten auf den Tisch, indem er Anspruch auf alle restlichen
Stiche erhebt, so muß er gleichzeitig erklären, wie er spielen
würde; andernfalls darf er keinen Impaß mehr versuchen.

Legen beide Gegenspieler^ihre Karten gleichfalls nieder, so
dürfen sie gegen einen Impaß keinen Einspruch mehr erheben.

Stellt sich heraus, daß der Alleinspieler, wie er auch spielen
mag, nicht alle Stiche machen kann, so gehören die fehlenden
Stiche der Gegenpartei. Aufmachen der Karte bedeutet also

keineswegs bedingungslose Ueberlassung sämtlicher Stiche an
den Alleinspieler.

Will einer der Gegenspieler einen oder mehrere Reststiche
dem Alleinspieler überlassen, so ist diese Abtretung nur dann

gültig, wenn auch der zweite Gegenspieler damit einver-
standen ist.

Rechte des Dummy: Die Rechte des Dummy oder Toten
beschränken sich auf:

a) Beantwortung einer Frage eines Mitspielers;
b) Meinungsäußerung über Spielregeln (jedoch nur auf Ver-

langen);
c) Befragung des Partners im Hinblick auf Revoke (falls

derselbe in einer Farbe nicht zugegeben hat).
d) Hinweis auf Spielverstöße der Gegenpartei unter Be-

fragung des Partners, ob er seine Rechte hinsichtlich der
Folgen kenne (beispielsweise bei Revoke, Spiel oder An-
sage außer der Reihe etc.).

Der Dummy verliert alle diese Rechte, sobald er die Karten
seines Partners oder eines der Gegenspieler gesehen hat. Weist
der Dummy durch Berühren einer Karte auf dem Tisch oder
auf irgendeine andere Art auf das Spielen einer bestimmten
Karte hin, so kann der Gegenspieler zur Linken verlangen,
daß diese Karte gespielt oder daß sie nicht gespielt wird.
Immerhin darf durch solches Spielen keine Revoke entstehen.

Wenn der Dummy, ohne befragt zu werden, dem Partner
sagt, aus welcher Hand zu spielen ist, oder ihn davor warnt,
von der unrichtigen Seite zu spielen, so kann der Gegenspieler
zur Linken die Hand wählen, aus welcher gespielt werden
muß.

Geltendmachen von Strafen: Ereignet sich während des

Spieles ein Verstoß gegen die Regeln, so kann jeder Spieler
darauf aufmerksam machen und seinen Partner befragen, ob

er seine Rechte kenne.

Lösung zu Lizitier-Aufgabe Nr. 50.

Die richtige Reizung wäre:
West Ost

1 Herz 2 Treff
3 Treff 3 Pik
4 Ohne Trumpf 5 Ohne Trumpf
7 Treff

Lizitier-Aufgabe Nr. 51.

Wie soll die nachstehende Hand gereizt werden?

West (Teiler)

A, K, B X

9A,KXX
O x x

X X X

Ost
4 x x
9xxx
O A, K, B X

4 A, K X X

Lösung zu Problem Nr. 21.

4 B, 10
's?

B, 9, 6, 5

4 10, 9

4 6, 5

K, B

O 10, 8, 7

4 B

Nord

West Ost

Süd

4 A, K

9 A, D, 10, 8

O - -

4 9, 8

9, 7, 6, 5

- -
4 A, 7

4 6, 5

Süd ist am Spiel und soll in Ohne Trumpf 6 von 8 Stichen
machen.

Stich Süd West Nord Ost

1. Pik A Pik 5 Pik 10 Pik 8

2. Pik K Pik 6 Pik B Pik 9

3. Treff 5 Treff B Treff 9 Treff 7 (a)

4. Herz D Herz B Karo 5 Herz 5

5. Herz A Herz K Karo 6 Herz 6

6. Treff 6 Karo 7 Treff 10 Treff A
7. Herz 8 Karo 8 Karo 9 Herz 7

8. Herz 10 Karo 10 Karo B Herz 9

oder:

4. Treff 6 Karo 7 Karo 9 Herz 5

5. Herz 8 Karo 8 Karo B Herz 6

6. Herz 10 Karo 10 Karo 5 Herz 7

und Süd macht die 2 restlichen Stiche.

Falls Ost im dritten Stich mit Treff As übernimmt, so folgt:
W
3. Treff 5 Treff B Treff 9 Treff A
4. Herz A Herz B Karo 5 Herz 5

5. Herz 8 Herz K Karo 6 Herz 6

und Nord macht die letzten drei Stiche.

Richtige Lösungen zu Problem Nr. 20: Frau L. Winter,
Zürich, Herr W. Meier, Zürich, Herr Paul Enz, Interlaken.

SANATORIUM KILCHBERG BEI ZÜRICH

Der Frie/ïniger is/ gu/ Freund
mi/ seinem ganzen PezirA; er
Aenn/ a//e und a//e /rennen //in.

„ Vie/ FranATie/T is/ im 0/7", sag/
er zu der /ungen Frau Weher,
,,/as/ in yedem //aus /ieg/ /e-
mand m/7 /ta/arr/i zu Fe//".

/ndinzdue//e Fehund/ung u//er Formen non Nernen- und
GemA75&ran&/?ei7en nach modernen GrundjdZzen.

FnZzieZ?nngj&«ren /ür A/LoFo/, A/orp/n'um,
/CoLuzn ujw. F/n7epjie£e/?and/«ngj
A/cz/<zria&e/?<znd/«ng hei Puru/yje.
DuuemF/u/huren. Führungp.rycho-
puzhweher, Lu/z/ojer Perjön/ichhei-
Zen. Angepu/?Ze zlrheizjzherupie.

Fehund/ung non orgunLchen A/er-
nenerhrunhungen, rheumuzLcher
Leiden, STo^fzoecLjeLzörungen, ner-
nöjer zlzzLmcz/eiden, Frjch/uj^ungj-

zujZünde eZc. DidZ- und Fnz/eZZnngj&nren. Fehund/ung
dieser zlrZ Frhrunhungen im eigenen

Physikalischen Institut
(LFydro- und L/ehzrozherupie, medihumenZcFe Fdder und
Puchungen, Lichz- und Dump/hüder, P/öhenjonne, Diu-
zhermie, A/u^uge ujinJ 3 zfrzze, 6 geZrennZe L/du5er.

Prdchzige Luge um Zurichte in unmzZZe/hurer Ndhe non
Zürich. Großer Purh und /undwirZ5chu/?/iche Xo/onie.
SporZ- und yluj/2ugjge/egenLeiz.
Projpehze hizze hei der Direhzion ner/ungen. Fe/ephon
Zürich 977.77/ und 9/7.772. — Tfrzz/icLe LeiZungr
Dr. //. F/uher, Dr. /. Furrer. Fe^izzerr Dr. F. //uher-Frejy

„//ahen Sie ni'c/i/Ani/s/ uor An-
s/ecAung?" /rap/ sie, „Sie /iahen
doc/i einen sc/i/aeren Feru/".

„Oh, ich /iahe immer eine Sc/iach/e/
Faha hei mir; Sie so///en aiic/i Faha
im //aus hohen, gerade in diese/-Ja/i-
resze/7, denn Faha heug/ uor."
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